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Bebauungs- und Grünordnungsplan „Naturwald - Friedhof“ 

 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4. BauGB 
 

 

 

1. Ziel und Zweck der Bebauungsplanaufstellung 

Die Gemeinde Bad Füssing plant im westlichen Anschluss an den bestehenden Naturwald-

Friedhof im Ortsteil Bad Füssing auf einer ca. 2.800 qm großen Teilfläche der Flurnummern 

628 Gemarkung Safferstetten (Eigentümerin: Gemeinde Füssing), den „Naturwald-Friedhof“ 

zu erweitern. 

Da die Infrastruktureinrichtungen des unmittelbar benachbarten Friedhofes (Parkplätze, 

Toiletten, Aussegnungshalle) für den geplanten Erweiterungsbereich mitgenutzt werden 

können, ist eine anderweitige Planungsmöglichkeit nicht sinnvoll, zumal sich der vorhandene 

Vegetationsbestand aus altem Bewuchs und Neuanpflanzungen (ca. 20 Jahre alt) gut in das 

Planungsvorhaben integrieren lässt. 

 

2. Verfahrensablauf 

Das Planungsgebiet ist im Flächennutzungsplan / Landschaftsplan der Gemeinde Bad Füssing 

als Nadelwald, der zu Mischwald umgebaut werden soll, dargestellt.  

Im Zuge der Änderung der Bauleitplanung wurde mit Deckblatt Nr. 39 die Fläche als 

Gemeinbedarfsfläche (Friedhof) dargestellt. Mit Bescheid vom 05.05.2021 hat das 

Landratsamt Passau das Deckblatt genehmigt. Das Deckblatt und der Bebauungsplan wurden 

am 19.05.2021 in Kraft gesetzt.  

 

3. Umweltbelange 

Durch die Planung wird  sichergestellt, dass der ökologisch wertvolle Baumbestand und das 

Landschaftsbild erhalten bleibt und in Zukunft Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. 

Durch die Erweiterung des Bebauungsplanes „Naturwald - Friedhof“ besteht nahezu kein 

zusätzlicher Bedarf an Grund und Boden, da die Erschließungseinrichtungen bereits 

vorhanden sind und auch keine zusätzlichen Wege geplant sind; eine äußerst geringe 

Versiegelung erfolgt lediglich durch das Setzten der Granitsäulen. 

Die Bestattung erfolgt ausschließlich in Urnen, die aus abbaubarem Material bestehen 

(Maisstärke); aufgrund der Schadlosigkeit von Urnen und Asche sind für das Schutzgut 

Wasser keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 

Der künftige Umweltzustand im Hinblick auf die Schutzgüter Arten- und Lebensräume, 

Landschaftsbild, Wasser, Klima/Luft, Kultur- und Sachgüter bleibt, zusammenfassend 

betrachtet, durch das geplante Vorhaben nahezu unverändert bzw. wird nicht negativ 

beeinflusst. Ausgleichsflächen sind daher nicht erforderlich. 

 

 

 

Gemeinde Bad Füssing 

Bad Füssing, den 02.07.2021 
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